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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 

Änderung des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 
§ 1. … 
(2) Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2011/92/EU über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten, ABl. Nr. L 26 vom 28.01.2012 S. 1, umgesetzt. 

§ 1. ... 
(2) Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2011/92/EU über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten, ABl. Nr. L 26 vom 28.01.2012 S. 1, umgesetzt und werden 
begleitende Bestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 347/2013 zu Leitlinien für 
die transeuropäische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 713/2009, (EG) 
Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009, ABl. Nr. L115 vom 25.4.2013, S. 39, 
erlassen.

 
§ 12. … 
(2) Die Beiziehung von nicht amtlichen Sachverständigen ist auch ohne das 

Vorliegen der Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 und 3 AVG zulässig. Es können 
auch fachlich einschlägige Anstalten, Institute oder Unternehmen als 
Sachverständige bestellt werden. 

(3) Kosten, die der Behörde bei der Durchführung der Verfahren nach 
diesem Bundesgesetz erwachsen, wie Gebühren oder Honorare für 
Sachverständige oder Koordinatoren/Koordinatorinnen, sind vom 
Projektwerber/von der Projektwerberin zu tragen. Die Behörde kann dem 
Projektwerber/der Projektwerberin durch Bescheid auftragen, diese Kosten nach 
Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit durch die Behörde, direkt 
zu bezahlen. 

Sachverständige, Kosten 
§ 3b. (1) Die Beiziehung von nicht amtlichen Sachverständigen in 

Verfahren nach diesem Bundesgesetz ist auch ohne das Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 und 3 AVG zulässig. Es können auch fachlich 
einschlägige Anstalten, Institute oder Unternehmen als Sachverständige bestellt 
werden. 

(2) Kosten, die der Behörde bei der Durchführung der Verfahren nach 
diesem Bundesgesetz erwachsen, wie Gebühren oder Honorare für 
Sachverständige, sind vom Projektwerber/von der Projektwerberin zu tragen. Die 
Behörde kann dem Projektwerber/der Projektwerberin durch Bescheid auftragen, 
diese Kosten nach Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit durch 
die Behörde, direkt zu bezahlen. 

 
 

(4) Die vom Projektwerber/der Projektwerberin im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitserklärung oder im Verfahren vorgelegten oder sonstige 
der Behörde zum selben Vorhaben oder zum Standort vorliegende Gutachten und 
Unterlagen sind bei der Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens 

§ 12. … 
(2) Die vom Projektwerber/der Projektwerberin im Rahmen der 

Umweltverträglichkeitserklärung oder im Verfahren vorgelegten oder sonstige 
der Behörde zum selben Vorhaben oder zum Standort vorliegende Gutachten und 
Unterlagen sind bei der Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens 
mitzuberücksichtigen.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
mitzuberücksichtigen.

(5) Das Umweltverträglichkeitsgutachten hat 
 1. die zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens vorgelegte 

Umweltverträglichkeitserklärung und andere relevante vom 
Projektwerber/von der Projektwerberin vorgelegte Unterlagen gemäß § 1 
nach dem Stand der Technik und dem Stand der sonst in Betracht 
kommenden Wissenschaften in einer umfassenden und 
zusammenfassenden Gesamtschau und unter Berücksichtigung der 
Genehmigungskriterien des § 17 aus fachlicher Sicht zu bewerten und 
allenfalls zu ergänzen, 

 2. sich mit den gemäß § 5 Abs. 3 und 4, § 9 Abs. 5 und § 10 vorgelegten 
Stellungnahmen fachlich auseinander zu setzen, wobei gleichgerichtete 
oder zum gleichen Themenbereich eingelangte Stellungnahmen 
zusammen behandelt werden können, 

 3. Vorschläge für Maßnahmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 auch unter 
Berücksichtigung des Arbeitnehmer/innen/schutzes zu machen, 

 4. Darlegungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 und 4 zu enthalten und 
 5. fachliche Aussagen zu den zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens 

auf die Entwicklung des Raumes unter Berücksichtigung öffentlicher 
Konzepte und Pläne und im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung von 
Ressourcen zu enthalten. 

(3) Das Umweltverträglichkeitsgutachten hat 
 1. die zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens vorgelegte 

Umweltverträglichkeitserklärung und andere relevante vom 
Projektwerber/von der Projektwerberin vorgelegte Unterlagen gemäß § 1 
nach dem Stand der Technik und dem Stand der sonst in Betracht 
kommenden Wissenschaften in einer umfassenden und 
zusammenfassenden Gesamtschau und unter Berücksichtigung der 
Genehmigungskriterien des § 17 aus fachlicher Sicht zu bewerten und 
allenfalls zu ergänzen, 

 2. sich mit den gemäß § 5 Abs. 3 und 4, § 9 Abs. 5 und § 10 vorgelegten 
Stellungnahmen fachlich auseinander zu setzen, wobei gleichgerichtete 
oder zum gleichen Themenbereich eingelangte Stellungnahmen 
zusammen behandelt werden können, 

 3. Vorschläge für Maßnahmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 auch unter 
Berücksichtigung des Arbeitnehmer/innen/schutzes zu machen, 

 4. Darlegungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 und 4 zu enthalten und 
 5. fachliche Aussagen zu den zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens 

auf die Entwicklung des Raumes unter Berücksichtigung öffentlicher 
Konzepte und Pläne und im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung von 
Ressourcen zu enthalten.

(6) Weiters sind Vorschläge zur Beweissicherung, zur begleitenden und zur 
nachsorgenden Kontrolle nach Stilllegung zu machen.

(4) Weiters sind Vorschläge zur Beweissicherung, zur begleitenden und zur 
nachsorgenden Kontrolle nach Stilllegung zu machen.

(7) Das Umweltverträglichkeitsgutachten hat eine allgemein verständliche 
Zusammenfassung zu enthalten. 

(5) Das Umweltverträglichkeitsgutachten hat eine allgemein verständliche 
Zusammenfassung zu enthalten.

(8) Der Projektwerber/die Projektwerberin hat der Behörde und den 
Sachverständigen alle für die Erstellung der Gutachten erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen.

(6) Der Projektwerber/die Projektwerberin hat der Behörde und den 
Sachverständigen alle für die Erstellung der Gutachten erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 

§ 12a. Für Vorhaben, die in Spalte 2 oder 3 des Anhanges 1 angeführt sind, 
hat die Behörde, aufbauend auf den im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitserklärung oder im Verfahren erstellten oder vorgelegten 
oder sonstigen der Behörde zum selben Vorhaben oder zum Standort 
vorliegenden Gutachten und Unterlagen sowie den eingelangten Stellungnahmen 
und unter Berücksichtigung der Genehmigungskriterien des § 17 eine 

§ 12a. Für Vorhaben, die in Spalte 2 oder 3 des Anhanges 1 angeführt sind, 
hat die Behörde, aufbauend auf den im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitserklärung oder im Verfahren erstellten oder vorgelegten 
oder sonstigen der Behörde zum selben Vorhaben oder zum Standort 
vorliegenden Gutachten und Unterlagen sowie den eingelangten Stellungnahmen 
und unter Berücksichtigung der Genehmigungskriterien des § 17 eine 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen vorzunehmen. § 12 
Abs. 2, 3 und 8 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an Stelle eines 
Umweltverträglichkeitsgutachtens eine zusammenfassende Bewertung erstellt 
wird. 

zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen vorzunehmen. § 12 
Abs. 6 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an Stelle eines 
Umweltverträglichkeitsgutachtens eine zusammenfassende Bewertung erstellt 
wird.

§ 24c. … § 24c. … 
(2) Die Beiziehung von nicht amtlichen Sachverständigen oder 

Koordinatoren/Koordinatorinnen ist auch ohne das Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 und 3 AVG zulässig. Es können auch fachlich 
einschlägige Anstalten, Institute oder Unternehmen als Sachverständige bestellt 
werden. 

[s. § 3b Abs. 1] 

(3) Kosten, die der Behörde bei der Durchführung der Verfahren nach 
diesem Bundesgesetz erwachsen, wie Gebühren oder Honorare für 
Sachverständige oder Koordinatoren/Koordinatorinnen, sind vom 
Projektwerber/von der Projektwerberin zu tragen. Die Behörde kann dem 
Projektwerber/der Projektwerberin durch Bescheid auftragen, diese Kosten, nach 
Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit durch die Behörde, direkt 
zu bezahlen.

[s. § 3b Abs. 2] 

(4) Die vom Projektwerber/der Projektwerberin im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitserklärung oder im Verfahren vorgelegten oder sonstige 
der Behörde zum selben Vorhaben oder zum Standort der Behörde vorliegende 
Gutachten und Unterlagen sind bei der Erstellung des 
Umweltverträglichkeitsgutachtens mitzuberücksichtigen. 

(5) Das Umweltverträglichkeitsgutachten hat 
 1. die zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens gemäß § 1 Abs. 1 

vorgelegte Umweltverträglichkeitserklärung und andere relevante vom 
Projektwerber/von der Projektwerberin vorgelegte Unterlagen nach dem 
Stand der Technik und dem Stand der sonst in Betracht kommenden 
Wissenschaften in einer umfassenden und integrativen Gesamtschau und 
unter Berücksichtigung der Genehmigungskriterien des § 24f aus 
fachlicher Sicht zu bewerten und allenfalls zu ergänzen, 

 2. sich mit den gemäß § 9 Abs. 5, § 10 und § 24a vorgelegten 
Stellungnahmen fachlich auseinander zu setzen, wobei gleichgerichtete 
oder zum gleichen Themenbereich eingelangte Stellungnahmen 
zusammen behandelt werden können,

(2) Die vom Projektwerber/der Projektwerberin im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitserklärung oder im Verfahren vorgelegten oder sonstige 
der Behörde zum selben Vorhaben oder zum Standort der Behörde vorliegende 
Gutachten und Unterlagen sind bei der Erstellung des 
Umweltverträglichkeitsgutachtens mitzuberücksichtigen. 

(3) Das Umweltverträglichkeitsgutachten hat 
 1. die zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens gemäß § 1 Abs. 1 

vorgelegte Umweltverträglichkeitserklärung und andere relevante vom 
Projektwerber/von der Projektwerberin vorgelegte Unterlagen nach dem 
Stand der Technik und dem Stand der sonst in Betracht kommenden 
Wissenschaften in einer umfassenden und integrativen Gesamtschau und 
unter Berücksichtigung der Genehmigungskriterien des § 24f aus 
fachlicher Sicht zu bewerten und allenfalls zu ergänzen, 

 2. sich mit den gemäß § 9 Abs. 5, § 10 und § 24a vorgelegten 
Stellungnahmen fachlich auseinander zu setzen, wobei gleichgerichtete 
oder zum gleichen Themenbereich eingelangte Stellungnahmen 
zusammen behandelt werden können,

626 der B
eilagen X

X
V

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung - U

V
P

3 von 8

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  4 von 8 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 3. Vorschläge für Maßnahmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 zu machen, 
 4. Darlegungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 und 4 zu enthalten und 
 5. fachliche Aussagen zu den zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens 

auf die Entwicklung des Raumes unter Berücksichtigung öffentlicher 
Konzepte und Pläne und im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung von 
Ressourcen zu enthalten. 

(6) Weiters sind Vorschläge zur Beweissicherung und zur begleitenden 
Kontrolle zu machen. 

(7) Das Umweltverträglichkeitsgutachten hat eine allgemeinverständliche 
Zusammenfassung zu enthalten. 

(8) Der Projektwerber/die Projektwerberin hat der Behörde und den 
Sachverständigen alle für die Erstellung der Gutachten erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen.

 3. Vorschläge für Maßnahmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 zu machen, 
 4. Darlegungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 und 4 zu enthalten und 
 5. fachliche Aussagen zu den zu erwartenden Auswirkungen des 

Vorhabens auf die Entwicklung des Raumes unter Berücksichtigung 
öffentlicher Konzepte und Pläne und im Hinblick auf eine nachhaltige 
Nutzung von Ressourcen zu enthalten. 

(4) Weiters sind Vorschläge zur Beweissicherung und zur begleitenden 
Kontrolle zu machen. 

(5) Das Umweltverträglichkeitsgutachten hat eine allgemeinverständliche 
Zusammenfassung zu enthalten. 

(6) Der Projektwerber/die Projektwerberin hat der Behörde und den 
Sachverständigen alle für die Erstellung der Gutachten erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 

§ 24d. Für Vorhaben, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung im 
vereinfachten Verfahren nach diesem Abschnitt durchzuführen ist, hat die nach 
§ 24 Abs. 1 zuständige Behörde, aufbauend auf den im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitserklärung oder im Verfahren erstellten oder vorgelegten 
oder sonstigen zum selben Vorhaben oder zum Standort der Behörde 
vorliegenden Gutachten und Unterlagen sowie den eingelangten Stellungnahmen 
und unter Berücksichtigung der Genehmigungskriterien des § 24f, eine 
zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen vorzunehmen. § 24c 
Abs. 2, 3 und 8 gilt mit der Maßgabe, dass an Stelle eines 
Umweltverträglichkeitsgutachtens eine zusammenfassende Bewertung erstellt 
wird. 

§ 24d. Für Vorhaben, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung im 
vereinfachten Verfahren nach diesem Abschnitt durchzuführen ist, hat die nach 
§ 24 Abs. 1 zuständige Behörde, aufbauend auf den im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitserklärung oder im Verfahren erstellten oder vorgelegten 
oder sonstigen zum selben Vorhaben oder zum Standort der Behörde 
vorliegenden Gutachten und Unterlagen sowie den eingelangten Stellungnahmen 
und unter Berücksichtigung der Genehmigungskriterien des § 24f, eine 
zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen vorzunehmen. § 24c 
Abs. 6 gilt mit der Maßgabe, dass an Stelle eines 
Umweltverträglichkeitsgutachtens eine zusammenfassende Bewertung erstellt 
wird.

§ 24 f. … 
(8) In den Genehmigungsverfahren nach Abs. 6 haben die nach den 

anzuwendenden Verwaltungsvorschriften und die vom jeweiligen 
Verfahrensgegenstand betroffenen Personen gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 
Parteistellung. Die im § 19 Abs. 1 Z 3 bis 6 angeführten Personen haben 
Parteistellung nach Maßgabe des § 19 mit der Berechtigung, die Einhaltung von 
Umweltschutzvorschriften als subjektives Recht im Verfahren wahrzunehmen 
und Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof, Bürgerinitiativen auch Beschwerde an den 
Verfassungsgerichtshof zu erheben. Personen gemäß § 19 Abs. 1 Z 7 und § 19 

§ 24 f. … 
(8) In den Genehmigungsverfahren nach Abs. 6 haben die nach den 

anzuwendenden Verwaltungsvorschriften und die vom jeweiligen 
Verfahrensgegenstand betroffenen Personen gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 
Parteistellung. Die im § 19 Abs. 1 Z 3 bis 6 angeführten Personen haben 
Parteistellung nach Maßgabe des § 19 mit der Berechtigung, die Einhaltung von 
Umweltschutzvorschriften als subjektives Recht im Verfahren wahrzunehmen 
und Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof, Bürgerinitiativen auch Beschwerde an den 
Verfassungsgerichtshof zu erheben. Personen gemäß § 19 Abs. 1 Z 7 und § 19 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 11 haben Parteistellung nach Maßgabe des § 19 mit der Berechtigung, die 
Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im Verfahren wahrzunehmen und 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
im vereinfachten Verfahren durchgeführt, so können Bürgerinitiativen gemäß 
§ 19 Abs. 4 an den Verfahren als Beteiligte mit dem Recht auf Akteneinsicht 
teilnehmen. Für die Genehmigungsverfahren nach Abs. 6 und die Koordination 
nach Abs. 7 gilt § 24c Abs. 2 und 3. 

Abs. 11 haben Parteistellung nach Maßgabe des § 19 mit der Berechtigung, die 
Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im Verfahren wahrzunehmen und 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
im vereinfachten Verfahren durchgeführt, so können Bürgerinitiativen gemäß 
§ 19 Abs. 4 an den Verfahren als Beteiligte mit dem Recht auf Akteneinsicht 
teilnehmen. 

§ 24h. 
(7) Für die Verfahren nach Abs. 2 und 5 gelten § 23 und § 24c Abs. 2 und 3.

§ 24h. 
(7) Für die Verfahren nach Abs. 2 und 5 gilt § 23.

§ 29. … 
[§§ 30 bis 34 sind entfallen] 

6. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen für Vorhaben von gemeinsamem Interesse 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

§ 30. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für UVP-pflichtige 
Vorhaben, die nach Art. 2 Z 4 der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 (TEN-E-VO) 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse (PCI) sind. 

(2) Verfahren über Vorhaben von gemeinsamem Interesse sind von der 
Behörde prioritär zu behandeln und es ist für eine effiziente Durchführung Sorge 
zu tragen. 

(3) Die Energie-Infrastrukturbehörde gemäß § 7 des Bundesgesetz zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 347/2013 zu Leitlinien für die 
europäische Infrastruktur (Energie-Infrastrukturgesetz – E-InfrastrukturG), 
BGBl. I Nr. xxx/2015, unterstützt und koordiniert die gemäß Kapitel III der 
TEN-E-VO erforderlichen Aufgaben der Behörde. 

(4) Sind für ein Vorhaben von gemeinsamem Interesse mehrere UVP-
Behörden zuständig, unterstützt und koordiniert die Energie-Infrastrukturbehörde 
die Durchführung der Verfahren nach diesem Abschnitt. Dazu hat die Energie-
Infrastrukturbehörde folgende Aufgaben und Befugnisse: 
 1. Unterstützung der UVP-Behörden im Vorantragsabschnitt und im UVP-

Verfahren; 
 2. Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Koordination der effizienten 

Verfahrensabwicklung;
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 3. Koordination der Erstellung abgestimmter Zeitpläne für den 

Vorantragsabschnitt und das UVP-Verfahren, wobei für den 
Vorantragsabschnitt längstens zwei Jahre und für das UVP-Verfahren 
bis zur Entscheidung längstens ein Jahr und sechs Monate vorzusehen 
sind; 

 4. Kontrolle der Einhaltung des Zeitplans; 
 5. Einholung von Informationen und Berichten über den Fortgang des 

Verfahrens einschließlich Akteneinsicht. 
Vorantragsabschnitt 

§ 31. (1) Der Projektwerber/die Projektwerberin eines Vorhabens von 
gemeinsamem Interesse hat die Durchführung eines Vorantragsabschnitts nach 
Art. 10 der TEN-E-VO zu beantragen. Dem Antrag sind eine Darlegung der 
Grundzüge des Vorhabens, ein Konzept für die Umweltverträglichkeitserklärung, 
eine Übersicht über die wichtigsten anderen vom Projektwerber/von der 
Projektwerberin geprüften Lösungsmöglichkeiten mit einer Begründung der 
Wahl des beantragten Vorhabens und eine Konzept für die Beteiligung der 
Öffentlichkeit, einschließlich eines Berichts über allfällige bereits erfolgte 
Informationen und Anhörungen der Öffentlichkeit, anzuschließen. 

(2) Die Behörde hat die in Abs. 1 genannten Unterlagen der Energie-
Infrastrukturbehörde, den mitwirkenden Behörden, dem Bundesminister/der 
Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
und dem Umweltanwalt zur Stellungnahme, ob die Unterlagen reif für den 
Beginn des Vorantragsabschnitt sind, zu übermitteln. Unter Berücksichtigung der 
eingelangten Stellungnahmen teilt die Behörde dem Projektwerber/der 
Projektwerberin spätestens drei Monate nach Antragstellung mit, ob die 
Unterlagen reif für den Beginn des Vorantragsabschnitts sind oder begründet, 
dass offensichtliche Mängel des Vorhabens oder der Unterlagen bestehen, die 
einen Beginn des Vorantragsabschnitts nicht erlauben. 

Beteiligung im Vorantragsabschnitt 
§ 32. (1) Im Vorantragsabschnitt ist die Energie-Infrastrukturbehörde 

miteinzubeziehen und die mitwirkenden Behörden, der Bundesminister/die 
Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 
der Umweltanwalt, die Standortgemeinde(n) und gemäß § 19 Abs. 7 anerkannte 
Umweltorganisationen, deren Berechtigungsbereich sich auf das Bundesland des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Standortes erstreckt, sind zum Vorhaben und den vorgelegten Unterlagen 
anzuhören und können eine Stellungnahme abgeben. Die Unterlagen sind auf der 
Internetseite der Behörde bereitzustellen. 

(2) Die Behörde hat eine öffentliche Erörterung nach § 44c Abs. 1 und 2 
AVG an dem Ort abzuhalten, der der Sachlage nach am zweckmäßigsten 
erscheint. Die Erörterung ist unter Beiziehung der Energie-Infrastrukturbehörde, 
der mitwirkenden Behörden und anderer Legalparteien und Amtsstellen, die nach 
den im UVP-Verfahren mitanzuwendenden Verwaltungsvorschriften zu 
beteiligen sind, vorzunehmen. Bei der öffentlichen Erörterung hat der 
Projektwerber/die Projektwerberin die Grundzüge des Vorhabens und die 
wichtigsten anderen vom ihm/ihr geprüften Lösungsmöglichkeiten mit der 
Begründung der Wahl des beantragten Vorhabens darzulegen. Über die 
öffentliche Erörterung ist eine Niederschrift zu erstellen, die auf der Internetseite 
der Behörde zu veröffentlichen ist. 

(3) Kann ein Vorhaben von gemeinsamem Interesse voraussichtlich 
erhebliche Umweltauswirkungen auf einen anderen Staat haben, ist der 
betroffene Staat, in sinngemäßer Anwendung des § 10, über das Vorhaben und 
die möglichen grenzüberschreitenden Auswirkungen bereits im 
Vorantragsabschnitt und über die öffentliche Erörterung zu informieren und ist 
dem betroffenen Staat die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen. 

Zeitplan, Mitteilung 
§ 33. (1) Die Behörde erstellt in Zusammenarbeit mit dem 

Projektwerber/der Projektwerberin und der Energie-Infrastrukturbehörde in 
sinngemäßer Anwendung des § 7 Abs. 1 einen Zeitplan, der für die weiteren 
Schritte des Vorantragsabschnitts und für das UVP-Verfahren einen straffen 
Ablauf vorsieht. Dabei sind für den Vorantragsabschnitt längstens zwei Jahre 
und für das Genehmigungsverfahren bis zur Entscheidung (§ 17) längsten ein 
Jahr und sechs Monate vorzusehen. Verzögerungen bei der Erstellung der 
Einreichunterlagen sind vom Projektwerber/der Projektwerberin der Behörde und 
der Energie-Infrastrukturbehörde, Verzögerungen im Verfahren sind von der 
Behörde der Energie-Infrastrukturbehörde mitzuteilen und zu begründen. 

(2) Spätestens sechs Monate nach dem Antrag gemäß § 31 Abs. 1 legt die 
Behörde in Zusammenarbeit mit der Energie-Infrastrukturbehörde, den 
mitwirkenden Behörden, dem Bundesminister/der Bundesministerin für Land- 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft unter Berücksichtigung der 
eingelangten Stellungnahmen und der Ergebnisse der öffentlichen Erörterung, die 
Unterlagen und den Detailierungsgrad der Informationen fest, die vom 
Projektwerber/der Projektwerberin für die Einleitung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 5) voraussichtlich benötigt werden und teilt 
mit, welche Aspekte bei der Ausarbeitung des Detailprojekts zu beachten sind. 

Beteiligung der Energie-Infrastrukturbehörde 
§ 34. (1) Die Energie-Infrastrukturbehörde ist im UVP-Verfahren wie eine 

mitwirkende Behörde einzubinden und darüber hinaus regelmäßig über den 
Fortgang des Verfahrens und allfällige Probleme bei der Durchführung zu 
informieren. Der Energie-Infrastrukturbehörde sind die Entscheidungen gemäß 
§§ 17 bis 18b zu übermitteln. 

(2) In Verfahren nach § 10 bezüglich möglicher grenzüberschreitender 
Auswirkungen ist die Energie-Infrastrukturbehörde zu beteiligen. 

(3) Die Behörde hat der Energie-Infrastrukturbehörde die notwendigen 
Informationen zur Erfüllung der in der TEN-E-VO vorgesehenen 
Berichtspflichten zu übermitteln.

6. ABSCHNITT 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 
§ 39. ….

7. ABSCHNITT 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 
§ 39. …. 

§ 46. … § 46. … 
(25) Die Bestimmungen des neu eingefügten 6. Abschnittes sind auf 

Vorhaben nicht anzuwenden, für die ein UVP-Verfahren gemäß § 5 oder ein 
Vorverfahren gemäß § 4 unter direkter Anwendung des Art. 10 der TEN-E-VO 
vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2015 eingeleitet wurde.

§ 47. … § 47. .. 
(5) Für die Vollziehung der Aufgaben der Energie-Infrastrukturbehörde 

nach dem 6. Abschnitt ist der Bundesminister/die Bundesministerin für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zuständig.
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